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Die antifaschistischen Klauseln der Charta von San Franzisko
i

Zum Charakter der Art. 53 und 107 der UN-Charta

Von Prof. Dt. PETER A. STEINIGER, Präsident der Deutschen Liga für die Vereinten Nationen

Die nachfolgenden Darlegungen gehen den wesent
lichen Inhalt eines Diskussionsbeitrages auf jener Ta
gung der Polnischen Akademie der Wissenschaften 
wieder, über die hier Professor Baumgarten berichtete 
(NJ 1955 S. 324 ff.). Ihre Veröffentlichung anläßlich des 
10. Jahrestages der Unterzeichnung der UN-Charta mag 
als ein bescheidener Ausdruck der Empfindungen gelten, 
welche die demokratischen Juristen Deutschlands — 
wie alle fortschrittlichen Deutschen — dem Dokument 
von San Franzisko entgegenbringen. Dabei bewegt uns 
freilich das Verlangen, daß dieses von antifaschisti
schem Geist durchdrungene Dokument endlich in der 
Praxis der Vereinten Nationen seine Verwirklichung 
finden möge.

Die Tagung der Polnischen Akademie der Wissen
schaften fand in den ersten Apriltagen 1955, also meh
rere Wochen vor Abschluß des Warschauer Vertrages 
über Freundschaft, Zusammenarbeit und gegenseitigen 
Beistand, statt. Sowohl dieser Vertrag wie die große 
Initiative der Sowjetunion gegenüber Westdeutschland 
in Gestalt ihrer an die Bundesregierung gerichteten Ein
ladung zur Aufnahme von diplomatischen, Handels- und 
kulturellen Beziehungen konnten daher in dem Dis
kussionsbeitrag nicht berücksichtigt werden. Der eine 
wie der andere dieser historischen Akte setzt jene 
Politik der Erhaltung von Frieden und Sicherheit auf der 
Grundlage souveräner Gleichheit und wechselseitiger 
Nichteinmischung fort, die zur Praxis des Sowjetstaates 
seit je gehört und den Zwecken und Zielen entspricht, 
die in Art. 1 und 2 der Charta der UN formuliert sind. 
Sollte im Ergebnis der sowjetischen Initiative eine Nor
malisierung der Beziehungen zwischen der Sowjet
union und der Bundesrepublik zu dem freundschaft
lichen Verhältnis zwischen der UdSSR und der DDR 
hinzukommen, so wäre das ein Schlag gegen jene 
aggressiven Kräfte, gegen die sich die antifaschisti
schen Klauseln der Charta von San Franzisko, ins
besondere Art. 107, richten. Die Untersuchung ihres 
Charakters und ihrer Tragweite erscheint daher nach 
dem Warschauer Vertrag vom 14. Mai und der Mos
kauer Note an Bonn vom 7. Juni 1955 nicht weniger 
begründet als zuvor. Das ganze deutsche Volk erwar
tet, daß die Bundesregierung die ihr gebotene Gele
genheit nutzt, Westdeutschland aus der Sackgasse her
auszuführen, in die es — auch völkerrechtlich — seit 
der Ratifizierung der Pariser Verträge geraten ist.
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Der Sieg des Prinzips der kollektiven Sicherheit im 
internationalen Recht, der die Substanz der UN-Charta 
ausmacht, ist aufs engste verbunden mit dem Sieg, den 
die friedliebenden Völker über den Hauptaggressor 
beider Weltkriege, den deutschen Militarismus, im Mai 
1945 errangen. Diese Tatsache fand ihre rechtliche 
Widerspiegelung in den Dokumenten von Teheran, 
Jalta und Potsdam und in der Charta der Vereinten 
Nationen. Das soll an Hand dieser Dokumente kurz 
nachgewiesen werden.

In der Dreimächte-Erklärung von Teheran vom 
Dezember 1943 heißt es noch etwas allgemein:

„Wir werden die Mitarbeit und aktive Teilnahme 
aller Nationen, der großen wie der kleinen, suchen,

deren Völker sich ebenso wie unsere eigenen 
Völker mit Herz und Verstand der Ausrottung 
von Tyrannei und Sklaverei, von Unterdrückung 
und Intoleranz widmen. Wir werden sie begrüßen, 
sowie sie sich bereit finden, in die Weltfamilie der 
demokratischen Nationen einzutreten.“

Die Erkenntnis, daß nur ein Kollektiv demokratischer 
Nationen imstande ist, „den Schrecken des Krieges für 
viele Generationen zu bannen“, verbindet sich hier mit 
der Einsicht, daß innerhalb der demokratischen Welt
familie“ alle Völker der Erde ... ihren v e r s c h i e 
d e n e n  Wünschen und ihrem e i g e n e n  Gewissen 
gemäß ein freies Leben führen können“, d. h. mit der 
Anerkennung des Prinzips der friedlichen Koexistenz 
von Staaten mit verschiedener sozialer und politischer 
Ordnung.

Weitaus konkreter — entsprechend dem gereifteren 
Stadium des antifaschistischen Befreiungskrieges — 
heißt es in der Erklärung von Jalta vom Februar 1945: 

„Es ist unser unbeugsamer Wille, den deutschen 
Militarismus und Nationalsozialismus zu zerstören 
und dafür Sorge zu tragen, daß Deutschland nie 
w i e d e r  imstande ist, den Weltfrieden zu 
stören... Es ist nicht unsere Absicht, das deutsche 
Volk zu vernichten, aber nur dann, wenn National
sozialismus und Militarismus ausgerottet s i n d ,  
wird für die Deutschen Hoffnung auf ein würdiges 
Leben und einen Platz in der Völkergemeinschaft 
bestehen.“

Die Kontrastierung der Völkergemeinschaft in all 
ihrer Vielfältigkeit einerseits und des deutschen Mili
tarismus, der als der historische Friedensstörer ein für 
alle Male zu vernichten ist, andererseits verbindet sich 
hier mit der Zusage an das deutsche Volk, daß es in 
der politischen Gestalt eines friedliebenden, demokra
tischen Nationalstaates in die Völkergemeinschaft zu
rückzukehren berechtigt ist. Deutschland wird aufer
legt, seine internationale Pflicht zu erfüllen, damit es 
zu seinem nationalen Recht kommen kann. Der Inhalt 
dieser internationalen Pflicht, die Entwurzelung des 
aggressiven deutschen Militarismus, aber ist zugleich 
Deutschlands nationales Interesse. Denn dieser aggres
sive deutsche Militarismus war stets nicht nur der 
Henker Europas, sondern auch der Totengräber 
Deutschlands.

Nicht anders heißt es im Potsdamer Abkommen vom 
August 1945 in dem Deutschland betreffenden Ab
schnitt:

„Es ist nicht die Absicht der Alliierten, das deutsche 
Volk zu vernichten oder zu versklaven. Die Alliier
ten wollen dem deutschen Volk die Möglichkeit 
geben, sich darauf vorzubereiten, sein Leben auf 
einer demokratischen und friedlichen Grundlage 
von neuem aufzubauen. Wenn die eigenen An
strengungen des deutschen Volkes unablässig auf 
die Erreichung dieses Zieles gerichtet sein werden, 
wird es ihm möglich sein, zu gegebener Zeit seinen 
Platz unter den freien und friedliebenden Völkern 
der Welt einzunehmen.“

Was in den Dokumenten von Teheran, Jalta und 
Potsdam von den verantwortlichen Hauptmächten in
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